
Wie hoch ist Ihre persönliche Steuerersparnis
aus der Rürup-Rente?

So ermitteln Sie Ihren persönlichen Steuervorteil!

Name, Vorname zu versteuerndes Einkommen

ledig                                verheiratet

Ihr Bruttobeitrag im Jahr 2009

Altersvorsorgeaufwand für die Basisrente Altersvorsorgeaufwand für die Basisrente

monatlich =                                                                       jährlich

Ihre Steuerersparnis für die Basisrente in 2009 und später *

Brutto-
beitrag p. a.

SteuerersparnisGrenzsteuersatzabsetzbarer 
Anteil in EUR

absetzbarer 
Anteil in %

2009
Zu berücksichtigen ist die tatsächliche Investition (Beitrag + ggf. Zuzahlung zu Beginn)

* Unter der Annahme eines gleich bleibenden Altersvorsorgeaufwandes sowie unter Berücksichtigung der heute geltenden Steuerprogression.

=X=X 68 %

2015 =X=X 80 %

2020 =X=X 90 %

2025 =X=X 100 %

Die Grenzsteuersätze

Zu versteuerndes 
Einkommen in EUR laut 

Einkommensteuer-
bescheid

GRENZSTEUERSATZ IN %

Grundtabelle 2009*        Splittingtabelle 2009*      
ledig                                   verheiratet

Zu versteuerndes 
Einkommen in EUR laut 

Einkommensteuer-
bescheid

GRENZSTEUERSATZ IN %

Grundtabelle 2009*        Splittingtabelle 2009*      
ledig                                   verheiratet

8.000 14,31 0 32.000 32,59 25,27

9.000 16,19 0 34.000 33,51 25,73

10.000 18,07 0 36.000 34,42 26,19

11.000 19,95 0 38.000 35,34 26,65

12.000 21,82 0 40.000 36,25 27,10

13.000 23,70 0 42.000 37,17 27,56

14.000 24,36 0 44.000 38,08 28,02

15.000 24,82 0 46.000 39,00 28,48

16.000 25,27 14,31 48.000 39,91 28,93

17.000 25,73 15,25 50.000 40,83 29,39

18.000 26,19 16,19 55.000 42,00 30,53

19.000 26,65 17,13 60.000 42,00 31,68

20.000 27,10 18,07 70.000 42,00 33,97

22.000 28,02 19,95 80.000 42,00 36,25

24.000 28,93 21,82 90.000 42,00 38,54

26.000 29,85 23,70 100.000 42,00 40,83

28.000 30,76 24,36 110.000 42,00 42,00

30.000 31,68 24,82 120.000 42,00 42,00

*�Ihr zu versteuerndes Einkommen finden Sie auf Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid. Die Grenzsteuersätze beziehen sich auf die Einkommensteuer (inkl. 5,5% Solidaritätszuschlag) und berücksichtigen 
nicht die Kirchensteuer. Die errechnete Steuersparnis ist ein Näherungswert und daher als unverbindliches Beispiel anzusehen. Eine verbindliche Beratung zu steuerlichen Auswirkungen zum Abschluss eines 
Versicherungsvertrages kann nur durch einen Steuerberater erfolgen. Hinweis: Diese Darstellung ersetzt keine ausführliche Steuerberatung. Es handelt sich vielmehr um eine Teilbetrachtung im Rahmen der 
Vorsorgeberatung.

Stand: 07/2009

Datum Unterschrift X


